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 Veröffentlicht am 20.10.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §150;

BAO §198;

BAO §93 Abs3 lita;

Rechtssatz

Ein Verweis auf den Betriebsprüfungsbericht als ein Element der Begründung eines Abgabenbescheides ist zulässig,

wenn der Bericht den Abgabepflichtigen betrifft und ihm zugestellt oder ausgefolgt wurde.
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